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Psychoorganisches Syndrom (POS)

Die Wirkung einer psychiatrischen Diagnose

in der Schweizer Pädagogik der 1970er Jahre1

Daniel Deplazes und Patrick Bühler

1980 stahl ein im Zürcher Landerziehungsheim Albisbrunn für „schwererzieh-

bare“ Knaben internierter „Zögling“ in der Wohngruppe, der Heimschule und

an seinem Arbeitsplatz „die verschiedensten Sachen“ wie Besteck oder Spiel-

figuren.2 Auf dem Weg zum Antiquitätengeschäft, um zumindest einen Teil

der vom Zögling dort veräußerten Beute wieder zurückzuerhalten, erklärte der

geständige Junge seinem Erzieher, „dass es nicht seine Schuld sei, dass er klaue“.

Auf die Nachfrage, wessen Schuld es dann sei, antwortete der Knabe, dass „sein

Psychiater, aber auch seineMutter“, ihm erklärt hätten, dass er bloß „klaue“, weil

er einen „Hirnschaden“ habe.3 Die Heimeinweisung des Jungen erfolgte zwei

Jahre zuvor aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens. Die Diagnose lautete:

„Psychoorganische[s] Syndrom[]“, kurz „POS“.4

In den 1960er Jahren zeichneten sich allmählich – mit etwa „minimal brain

dysfunction“ (MBD) (Rothenberger/Neumärker 2005, S. 11) oder, einer in der

Schweiz später sehr gebräuchliche Bezeichnung, POS –Diagnosen für vermeint-

lich hyperaktive Kinder und Jugendliche ab, die bis dahin in der Medizin nur

selten behandelt wurden (vgl. Smith 2012, S. 25). Seit der dritten Version des

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)5 begann sich dann in

den 1980er JahrendieBenennung„Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstö-

rung“ (ADHS) für Symptombeschreibungenwie „motorische Unruhe,mangelnde

emotionale Impulskontrolle und Unaufmerksamkeit“ durchzusetzen (Rothen-

berger/Neumärker 2005, S. 9). Dass es Medikamente gab, die ,funktionierten‘,

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten

NFP-76-Projekts zur Geschichte des Landerziehungsheims Albisbrunn (Projekt-Nr. 177436).
2 Journal-Blatt, 15.02.1980, S. 9, Staatsarchiv Zürich (StAZH) Z 870.499.AusGründen der Lesbar-

keit werden die häufigen Quellenbegriffe „schwererziehbar“, „Schwererziehbare“ sowie „Zög-

ling“ nachfolgend ohne Anführungszeichen verwendet.
3 Journal-Blatt, 06.03.1980, S. 9 f., StAZH Z 870.499.
4 Psychiatrisches Gutachten, 14.08.1978, S. 3, StAZH Z 870.499.
5 Beim DSM handelt es sich um ein „Klassifikationssystem psychischer Störungen“, das von der

American Psychiatrie Association herausgegeben wird und mit aktualisierten Versionen seit

1952 neben dem International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)

zu den etablierten Diagnoseinstrumenten für psychische Krankheiten gehört (vgl. Gawrilow

2012, S. 23).
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mag der sich allmählich etablierenden medizinischen Erklärung nicht geschadet

haben: Ende der 1930er Jahre wurden Amphetamine eingesetzt (vgl. Strohl 2011),

1944 wurde der Wirkstoff Methylphenidat synthetisiert, der 1954 als „Ritalin“ auf

den Markt kam (Rothenberger/Neumärker 2005, S. 26). Nicht erst seit Kurzem

ging die Diagnose daher mit der Sorge bezüglich einer ,Medikamentalisierung‘

von Kindern und Jugendlichen einher. So wies etwa 1977 der Ordinarius für

Sozialpädagogik der Universität Zürich, Heinrich Tuggener (1924–2019), auf die

„Nebenwirkungen“ der „Psychopharmaka“ hin, welche die Ärzte für die „Dämp-

fung der Hyperaktivität“ beim „hirnfunktionsgestörte[n] Kind“ verschreiben

würden und die auch die Familie und die Schule mitzutragen hätten (Tuggener

1977, S. 32, 35).

Die Entwicklung der hyperkinetischen Störung ist geradezu ein Paradebei-

spiel für den Aufstieg der Psychologie und Psychiatrie, der auch vor der Pädago-

gik nicht haltmachte. Ende des 19. Jahrhunderts setzte mit der Etablierung von

Hilfsklassen, Spezialheimen und dem Einzug von Schulärzten in Schulen eine

,Psychologisierung‘desKindes ein,die in den 1970er Jahren in einemregelrechten

„Psychoboom“ eine ganz neue Qualität erlangte (vgl. Tändler 2016). Ab 1971 zählte

die „Verordnung über Geburtsgebrechen“ der Schweizer Invalidenversicherung6

das „psychoorganische[] Syndrom“ explizit zu den beitragsberechtigten Leiden

(Schweizer Bundesrat 1971, Art. 2 Ziff. 404), eine Versicherungsleistung für POS,

die bis 2012 Bestand hatte (vgl. Schweizer Bundesrat 2012). Im Frühling 1974 wur-

de der Elternverein für Kindermit leichten psychoorganischen Funktionsstörun-

gen (ELPOS) gegründet (vgl. Ehrat 1985), dermit demmittlerweile geführten Un-

tertitel ADHS-Organisation und der verklammerten Nomenklatur „ADHS (POS)“

POS geradezu bruchlosmit ADHS gleichsetzte.7 Die historische Analyse von POS

ermöglicht somit nicht zuletzt eine Art Archäologie vonADHS,einer vermeintlich

neuen Krankheit, die jedoch nicht voraussetzungslos in Erscheinung trat.

Für die ,Boomphase‘ von POS in den 1970er Jahren lässt sich fragen, welche

Bedeutung die „Tatsache ,hirngeschädigtes Kind‘“ (Tuggener 1977, S. 31) in ei-

nem der pädagogischen Praxisfelder der Zeit erlangte – der Heimerziehung für

schwererziehbare Kinder und Jugendliche. POS ,erreichte‘ in den 1970er Jahren

nämlich auch die Heime: Mediziner hielten Vorträge für Heimmitarbeitende

über das „psychoorganische[] Syndrom“ (Krüsi 1977, S. 71), Ausbildungskurse

für Heimerzieherinnen und Heimerzieher trugen Titel wie „Fallanalyse eines

frühkindlich hirngeschädigten Kindes“8. Vereinzelt entstanden „Sonderschu-

le[n] [...] für POS-Kinder“ (vgl. VSA 1978, S. 2) und die damalige, sich allmählich

6 Für die Geschichte der Schweizer Invalidenrente vgl. Germann 2010.
7 ELPOSSchweiz: ADHS-Organisation,https://www.adhs-organisation.ch/ueber-uns/ (Abfrage:

05.12.2022).
8 Jahresbericht Schule für Soziale Arbeit Zürich 1976, S. 37, Zentralbibliothek Zürich (ZBZ) LK

1606/1.
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etablierende empirische Heimforschung kam zu dem Schluss, dass „Jugendli-

che mit psychoorganischen Störungen [...] zur schwierigsten Klientengruppe

der Erziehungsinstitutionen“ zu zählen seien (Schürmann 1978, S. 63). Da mit

„medizinisch-psychiatrische[n] Begründungen“ im Verlauf des 20. Jahrhunderts

vermehrt „Fremdplatzierungsmaßnahmen“ legitimiert wurden (Janett 2018,

S. 263; vgl. auch Bereswill/Müller-Behme 2018; Friedmann 2020; Künzle et al.

2020), lässt sich an POS studieren, wie eine Diagnose in der Heimerziehung

,funktionierte‘: Wie gingen die Heimleitungen mit der Diagnose um? Wie groß

war die „Macht von Gutachten“ (Dietrich-Daum/Ralser 2018, S. 126)? Und wie

wirkte sich die Diagnose auf die pädagogische Praxis imHeim aus?

Um sich den aufgeworfenen Fragen zu nähern, soll zunächst geprüft werden,

inwieweit sich POS auf die Alltagsgeschäfte der damaligen Jugendheimleiter für

männliche Zöglinge in der deutschsprachigen Schweiz niederschlug (vgl. Teil 1).

Das Quellenkorpus hierzu bilden u.a. Fachpublikationen des damaligen Albis-

brunner Heimleiters Hans Häberli (1924–2004), sozialpädagogische Studienbe-

funde von Befragungen der Heimleitungen in den 1970er Jahren sowie Protokol-

le der Arbeitsgruppe der Jugendheimleiter (JHL), einem Zusammenschluss der

Leiter von Jugendheimen für männliche Jugendliche (vgl. Germann 2016, S. 67).

Am Fallbeispiel des Landerziehungsheims für schwererziehbare Knaben Albis-

brunn,9 in demauchderBesteck stehlende Jungemit dem„Hirnschaden“10 unter-

gebracht war, wird nachfolgend die pädagogische Praxis untersucht. Es soll eru-

iertwerden, inwelchemUmfangKnabenmit derDiagnosePOS inAlbisbrunnun-

tergebracht waren und welche Bedeutung den psychiatrischen Gutachten bei der

Heimeinweisung zukam (vgl. Teil 2), bevor geklärt wird,welcheWirkung die Dia-

gnose in der pädagogischen Praxis entfaltete (vgl. Teil 3). Ausgewertet werden vor

derHeimplatzierung erstellte psychiatrischeGutachten sowie Fallbesprechungen

während des Heimaufenthalts in einem Sample von 45 Zöglingsdossiers im Zeit-

raumvon 1968bis 1982,was 13%der indiesen 15 Jahren insgesamt 348 eingewiese-

nen Knaben entspricht. Abschließend werden die Befunde dahingehend gebün-

delt und diskutiert, inwiefern POS ein unpädagogisches Argument war (vgl. Teil

4).

9 Das 1924 gegründete Landerziehungsheim beherbergte im Untersuchungszeitraum bis zu 70

Zöglinge im Alter von 12 bis 22 Jahren, die etwa vom Jugendstrafgericht zu einer Erziehungs-

maßnahme verurteilt, im Rahmen einer fürsorgerischen Zwangsmaßnahme fremdplatziert

worden waren oder deren Eltern sich unmittelbar an das Heim gewendet haben. Albisbrunn

verfügte über eine interne Volks- und Gewerbeschule, betreute Wohngruppen sowie mehrere

Betriebe, in denen die Zöglinge eine Lehre u.a. als Maler, Schreiner, Koch oder Landwirt absol-

vieren konnten (vgl. ATH/JHL 1973, S. 11 f.). Für Analysen über das Verhältnis von „Heimkritik

und Integration“ sowie über die Formierungdes „Schwersterziehbaren“ in den 1970er Jahren am

Beispiel Albisbrunns vgl. Deplazes 2021; 2022.
10 Journal-Blatt, 06.03.1980, S. 10, StAZH Z 870.499.
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1. POS in den Alltagsgeschäften der Jugendheimleiter

Obwohl der Heimleiter Albisbrunns, Hans Häberli, die „Etikettierung“ Jugend-

licher problematisierte, da eine „einmal applizierte Etikette die eigentliche

pädagogische Aufgabenstellung im Nebel vermeintlich scharfer Begrifflichkeit

verschwimmen“ lasse (Häberli 1981, S. 53, 61), hegte er an POS als einem mehr

oder weniger genauen Krankheitsbild keine Zweifel. Wiederholt wies er darauf

hin, dass Jugendlichemit „frühkindliche[r] hirnorganische[r] Schädigung (POS)“

im Landerziehungsheim untergebracht seien (zit. n. Bi[nzegger] 1983, S. 53). Mit

POS erklärte er das normabweichende Verhalten der Zöglinge sowie die Not-

wendigkeit einer Fremdplatzierung. So meinte er, dass „POS-Kinder“ aufgrund

ihrer „hirnorganischen Schäden“ zu Fällen „der Strafjustiz“ werden würden.11 In

einer Fallbeschreibung im Albisbrunner Stiftungsrat versuchte er, diesen Befund

an einem besonders schwierigen Zögling zu illustrieren: Die Delikte des Kna-

ben – wie Drogenkonsum oder sexualisierte Gewalt gegenüber seiner jüngeren

Schwester – hätten sichmittlerweile auf 30 Straftaten kumuliert. Der Heimleiter

erklärte diesen Hang zur Kriminalität damit, dass es sich bei dem Jungen um ein

„Kind mit POS“ handle.12 Ebenso ließen sich Entweichungen aus dem Heim für

den Heimleiter auf POS zurückführen. 1974 erklärte er einem Journalisten, der

ihn zu den Fluchtgründen der Zöglinge befragte, dass es in der Population des

Heims Jugendliche gebe, die sich laufend „zwischen Heil- und Pflegeanstalten

und einem Erziehungsheim [...] bewegen“ würden. Besonders bei der „grossen

Gruppe[], die [h]irnorganische [D]efekte“ habe, sei nie klar, weshalb die Jungen

auf der Flucht sind.13

Wie groß diese „Gruppe“ sei, präzisierte Häberli in einer Befragung an-

lässlich einer Studie über die Institutionalisierte Fremdplatzierung (1978), die sich

den Jugendheimen der deutschsprachigen Schweiz widmete. Er schätzte, dass

es sich bei 20% der Albisbrunner Knaben um „Organiker“, eines der in den

Quellen verwendeten Synonyme für POS, handelte (Schürmann 1978, S. 161).

Häberli war mit seiner Einschätzung nicht allein. Ende der 1970er Jahre unter-

suchte die großangelegte sozialpädagogische Studie Konzepte der Heimerziehung

für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche u.a. die „Klientenbezeichnungen“

und deren „Häufigkeit im Heim“ in den damals 162 Kinder- und Jugendheimen

der deutschsprachigen Schweiz (Amsler et al. 1977, S. 55 f.). Immerhin 49% der

befragten Heimleitungen deklarierten, dass „Hirnorganiker“ zu ihrer Heimpo-

pulation gehörten, wobei die Mehrheit – wie Häberli – von einem Anteil von

11 Protokoll Arbeitsgruppe Konkordat Jugendmassnahmenvollzug (Kommission Schlegel),

30.01.1981, S. 4, Schweizerisches Bundesarchiv (BAR) E4112B#1991/201#107*.
12 Protokoll Stiftungsrat, 04.09.1986, S. 2, StAZH Z 866.62.
13 Transkript eines Interviews mit H. Häberli, geführt von U. H., 05.12.1974, S. 5, StAZH

AL-Nr. 2021/071.
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bis zu 25% der Zöglinge ausging. „Hirnorganiker“ waren demnach etwa gleich

oft in Heimen anzutreffen wie jugendliche „Delinquente[n]“, aber gleichwohl

seltener als „Millieugeschädigte“ (Amsler et al. 1977, S. 56). Damit waren „POS-

Kinder“ inHeimenübervertreten, gingen doch damalige Schätzungen von 5–10%

„hirngeschädigte[n] Kinder[n] unter der Schülerpopulation“ der Volksschule aus

(Tuggener 1977, S. 35).

Wird berücksichtigt, wie zahlreich „POS-Kinder“14 in den Heimen waren, ist

es wenig erstaunlich, dass die Diagnose ebenso dabei mithalf, Bauprojekte für

neue Heime voranzutreiben. Die Arbeitsgruppe Jugendheimleiter (JHL) erachte-

te es etwa als notwendig, neue „Sondereinrichtungen“ wie „jugendpsychiatrische

Abteilungen“ für u.a. „hirnorganisch Geschädigte“ zu gründen (JHL 1972, S. 53 f.).

Inder FilmdokumentationErziehungsheim–Hilfe oderStrafe? (1973)wiederholte der

Direktor der Erziehungsanstalt Aarburg, Fritz Gehrig (* 1925), diese Forderung:

In der Schweiz fehle es an „geschlossenen Abteilungen“ für Jugendliche, die an

„schweren Neurosen“ oder „hirnorganischen Schäden“ litten.15 In der JHL stell-

te Gehrig bereits 1972 fest, dass sich „Hirnorganiker“ in seinem Heim anmelde-

ten, für welche die Aarburg schlicht „ungeeignet[]“ sei.16 Mit Hilfe von Bauplä-

nen wogen die Heimleiter ab, ob „die Unterbringung und Betreuung von hirn-

organisch Geschädigten zusammen mit psycho[logisch] Fehlentwickelten in der

gleichen Gruppe“17 sinnvoll sei oder welche neuen Heimtypen sich für das „POS-

Kind[]“ eignenwürden.Gewisse Bauvorhaben,wie die 1974 von der damaligen Ju-

gendstrafrechtsrevision vorgesehenen „Therapieheim[e]“18, seien etwa für „Hirn-

organiker“ unpassend, da diese Kinder und Jugendlichen nicht behandelt, son-

dern „diszipliniert“ werdenmüssten.19Was jedoch genau zu tun sei, darüber rät-

selten auch die Heimleiter der JHL, die durchaus die kursierenden, diffusen Be-

schreibungen von POS im medizinischen Fachdiskurs wahrnahmen. Sie stellten

etwa fest, dass die „Fachleute“ sich nicht einig darüber seien, inwiefern die „Ver-

haltensgestörtheit“ von „Hirnschädigungen“ herrühre.Während die einen davon

ausgingen, dass „90–95% auf frühkindliche Hirnschädigungen zurückzuführen“

seien, würden andere lediglich „1–2% dieser Belastung“ zuschreiben.20

14 Protokoll Arbeitsgruppe Konkordat Jugendmassnahmenvollzug (Kommission Schlegel),

30.01.1981, S. 4, BAR E4112B#1991/201#107*.
15 Erziehungsheim – Hilfe oder Strafe?, Filmschaffende: Gerhard Camenzind/Ellen Steiner/

Christian Senn, Schweiz 1973, Archivdatenbank SRF: FARO.
16 Protokoll JHL, 26.04.1972, S. 2, StAZHW II 24.1851.
17 Protokoll JHL, 04.02.1971, S. 5, StAZHW II 24.1851.
18 Das revidierte Schweizerische Jugendstrafrecht von 1971, das 1974 in Kraft trat, sah zwei neue

Heimtypen für „ausserordentlich schwer erziehbar[e]“ Jugendliche vor (vgl. Art. 93ter, Bundes-

gesetz betreffend Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches, 18.03.1971, AS 1971 777).

Das „Therapieheim“ war eines davon und sollte ein „spezielles pädagogisch-therapeutisches“

Programm anbieten (zit. n. Tanner 1987, S. 30. Herv. d. O. entfernt).
19 Protokoll JHL, 04.02.1971, S. 5, StAZHW II 24.1851.
20 Protokoll JHL, 27.01.1972, S. 2, StAZHW II 24.1851.
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Die Diagnose POS scheint relativ reibungslos Eingang in das damalige orga-

nisatorische, konzeptionelle wie heimpolitische Alltagsgeschäft der Jugendheim-

leiter gefunden zuhaben.POS legitimierteHeimeinweisungen, erklärte normab-

weichendes VerhaltenwieDelikte oder Entweichungen undhalfmit,Bauprojekte

voranzutreiben. Damit reihte sich die Diagnose als jüngstes Mitglied in ein be-

stehendes Arsenal von Argumenten ein, dessen sich die Heimleitungen bedien-

ten, um die Zuständigkeit, Notwendigkeit, aber auch die eingeschränkte Leis-

tungsfähigkeit ihrerHeimezuverdeutlichen.POSwar somit keinSonderfall, son-

dern ergänzte ein Ensemble pädagogisch zu bearbeitender Probleme wie „,Mi-

lieuschädigung‘“, „Verwöhnung“, „Triebbestimmtheit“ (JHL 1976, S. 268), „Verhal-

tensstörungen“ (Häberli 1981, S. 56), „Bindungsunfähigkeit“ (Häberli 1974, S. 399),

„Verwahrlosung“21 oder „Drogenkonsum“22, die sich in den Augen der Heimlei-

tungen allein mit der Einweisung in ein Heim kurieren ließen.

2. Psychiatrische Gutachten und Heimeinweisungen

Nicht bloß Heimleitungen begründeten u.a. mit POS die Heimerziehung. Zu-

meist führten schulische oder erzieherische Schwierigkeiten entsprechend der

„therapeutischen Funktion der Schule“ (Bühler 2017) zu Abklärungen etwa bei

schulpsychologischen Diensten (vgl. Künzle et al. 2020, S. 131 f.). Die so ent-

standenen psychiatrischen Gutachten empfahlen bei POS in aller Regel eine

Heimunterbringung.23 Einige einweisende Instanzen vermerkten gar explizit

„Hirnorganiker“ oder „POS“ als Grund der Heimplatzierung.24 POS vermittelte

jedoch ebenso, in welches Heim ein Zögling überhaupt gelangen konnte. Der

Leiter des Landheims Erlenhof – einem ähnlich wie Albisbrunn organisierten

Jugendheim im Kanton Basel-Landschaft (vgl. ATH/JHL 1973, S. 5 f.) – lehnte

etwa die Übernahme eines Albisbrunner Zöglings wegen dessen „[h]irnorgani-

sche[n] Schaden[s]“ ab.25 Auch beim Jungen, der 1980 seinem Erzieher erklärte,

dass er aufgrund seines „Hirnschaden[s]“26 gestohlen habe, verweigerte Häberli

zunächst die Aufnahme: Sogar „bei Vorliegen eines Gerichtsentscheides“ würde

21 Etwa Protokoll JHL, 04.05.1971, S. 1, StAZHW II 24.1851.
22 Etwa Protokoll JHL, 06.07.1971, S. 2, StAZHW II 24.1851.
23 Etwa psychiatrisches Gutachten, 01.09.1969, S. 6, StAZHZ 870.292; psychiatrisches Gutachten,

25.11.1971, S. 4, StAZH Z 870.313; psychiatrisches Gutachten, 03.01.1979, o. S., StAZHZ 870.498;

psychiatrisches Gutachten, 14.08.1978, S. 5, StAZH Z 870.499.
24 Etwa Aufnahmegesuch Albisbrunn, 21.09.1973, o. S., StAZH Z 870.380; Aufnahmegesuch Albis-

brunn, 11.02.1975, StAZHZ870.405; AufnahmegesuchAlbisbrunn, 17.12.1974, StAZHZ870.406.
25 Journal-Blatt, 13.10.1975, S. 63, StAZH Z 870.380.
26 Journal-Blatt, 06.03.1980, S. 10, StAZH Z 870.499.
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es nicht sicher sein, dass der Knabe nach Albisbrunn kommen könne. „Das in den

Akten beschriebene POS“ sei „nicht unerheblich“27.

Der Knabe kam dennoch nach Albisbrunn. Er ist einer von elf Zöglingen

mit der Diagnose POS, die sich unter den 45 ausgewerteten Dossiers befinden

(s. Tab. 1). Damit entspricht der Anteil mit POS diagnostizierter Zöglinge in

Albisbrunn etwa 25% des Samples, was mit Häberlis Einschätzungen und den

Befunden der damaligen sozialpädagogischen Erhebungen korrespondiert.

Knapp dieHälfte davonwurden entweder vor oderwährend desHeimaufenthalts

zumindest während einer Phase medikamentös behandelt.28

Tab. 1: Statistische Auswertung zu POS im Sample von 45 Zöglingsdossiers, 1968–1982

Item Einheit mit POS (11) ohne POS (34) Total (45)

Ø Eintrittsalter Jahre 15,0 15,6 15,4

Ø Austrittsalter Jahre 18,0 17,3 17,5

Ø Aufenthaltsdauer Tage 1111 636 752

mit Gutachten % 64 50 53

Auffällig bei der Gegenüberstellung der elf Fällemit und der 34 Fälle ohne POS

ist zunächst die Aufenthaltsdauer, diemit rund drei Jahren in den Fällenmit POS

über ein Jahr höher ausfiel als bei Kindern und Jugendlichen ohne diese Diagno-

se. Ebenfalls fällt auf, dass bei POS eher ein psychiatrisches Gutachten vorlag. In

rund der Hälfte der 45 untersuchten Zöglingsdossiers wurde ein zumeist vor der

Heimeinweisung erstelltes psychiatrisches Gutachten abgelegt. Ob bei den Ak-

ten ohne Gutachten keines erstellt wurde oder allfällig erstellte Gutachten nach-

träglich nicht denWeg in dieHeimakten Albisbrunns fanden, ist ungewiss. Rück-

schlüsse auf frühere Diagnosen finden sich in diesen Fällen entweder im Aufnah-

27 Journal-Blatt, 18.01.1979, S. 3, StAZH Z 870.499.
28 In welchem Ausmaß POS mit Medikamenten behandelt wurde, lässt sich aufgrund der Akten-

lage schwer sagen. In den Gutachten wird teils von bereits vor der Heimunterbringung erfolg-

ten medikamentösen Behandlungen berichtet, während in einigen Heimakten ersichtlich ist,

dass bestehende Verschreibungen imHeimweitergeführt wurden. In den Akten der elf Knaben

mit der Diagnose POS lässt sich bei fünf die Verschreibung von Medikamenten während un-

terschiedlicher Phasen, z.T. vor, z.T.während desHeimaufenthalts nachvollziehen. Keines der

angegebenenMedikamente – „Tégrétol“, „Valium“, „Nobrium“ und „Nootropil“ – scheint jedoch

den damals schon bekannten und im heutigen „Ritalin“ eingesetztenWirkstoffMethylphenidat

enthalten zu haben (vgl. Journal-Blatt, 29.02.1972, S. 1, StAZH Z 870.337; Medikamentenein-

nahmeliste, 1974/1975, S. 1, StAZH Z 870.380; Journal-Blatt, 24.02.1974, S. 3, StAZH Z 870.380;

Journal-Blatt, 28.02.1974, S. 8, StAZH Z 870.380; Brief vom Schulpsychiatrischen Dienst an Ju-

gendamt, 16.08.1974, S. 1, StAZH Z 870.405; psychiatrisches Gutachten, 03.01.1979, StAZH Z

870.498; Medikamenteneinnahmeliste, 07.06.1979, StAZH Z 870.498; psychiatrisches Gutach-

ten, 14.08.1978, S. 2, StAZH Z 870.499).
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meformular des Heims29 oder in den heiminternen psychiatrischen Fallbespre-

chungen30. In der Regel wurden in den Gutachten mehrere Defizitzuschreibun-

gen kombiniert, womit die abschließenden Diagnosen heterogen ausfielen. So

ging POS in den meisten Fällen mit dem Befund einer „Verwahrlosung“ einher.31

Diese Charakteristik vonMehrfachdiagnosen zeigt sich jedoch auch in den über-

lieferten Gutachten der 34 Dossiers ohne POS. Auch dort verbanden sich „[f]rüh-

kindliche affektive“ mit „erzieherische[r] Verwahrlosung“32, „verwahrlosungsge-

fährdet“ mit „neurotische[n] Denkhemmungen“33, „Erziehungsschwierigkeiten“

mit „psychischerVerwahrlosung“34 oder „affektive[] und erzieherische[] Verwahr-

losungmit neurotischen Reaktionen“35. DieMehrfachdiagnosen, die bruchstück-

hafte Überlieferung von Gutachten und die wenigen punktuellen Rückschlüsse

auf frühere Diagnosen aus den Heimakten lassen keine systematische Auswer-

tung zu. Vielmehr wird deutlich, wie Heimerziehung als pädagogische Lösung

für ein heterogenes, schwer überschaubares Sammelsurium psychiatrischer, oft

nicht eindeutigerDiagnosen verstandenwurde.POSwar einedavon.Doch inwie-

fern wirkte sich die in Gutachten verbriefte Diagnose – war der Diagnostizierte

erst imHeim platziert – auf die pädagogische Praxis aus?

3. Heilpädagogische Praxis – Der „leichte[] Hirnschaden“ ist

„praktisch“ „bedeutungslos“

Die Möglichkeit, POS aus den in den Akten abgelegten Gutachten zu extrahieren

und pädagogisch weiterzuverarbeiten, war untrennbar an den Grad der psycho-

logisch-psychiatrischen Expertise im Heim gekoppelt. Diese Expertise begann

im Untersuchungszeitraum jedoch erst zögerlich, in Albisbrunn Einzug zu hal-

ten. Ein seit Ende der 1960er Jahre verpflichteter konsiliarischer Psychiater sowie

ein Psychologemussten 1971 – nach einer internen Auseinandersetzungmit dem

Heimleiter über den Grad der therapeutischen Behandlung – Albisbrunn verlas-

sen.36 Erst 1975 konnte nach langer Suche eine Psychiaterin angestellt werden.

Eine ihrer Hauptaufgaben bestand in der Organisation, Leitung und Protokollie-

rung der sogenannten –wennmöglich zweimal jährlich pro Zögling durchzufüh-

29 Etwa Aufnahmegesuch Albisbrunn, 21.09.1973, o. S., StAZH Z 870.380.
30 Etwa Journal-Blatt, 14.04.1978, S. 4, StAZH Z 870.475.
31 Etwa psychiatrisches Gutachten, 14.11.1973, S. 2, StAZH Z 870.405.
32 Journal-Blatt, 17.06.1969, S. 10a, StAZH Z 870.259. Herv. d. O. entfernt.
33 Psychiatrisches Gutachten, 18.09.1969, S. 1 f., StAZH Z 870.290.
34 Psychiatrisches Gutachten, 23.03.1973, S. 1 f., StAZH Z 870.354.
35 Psychiatrisches Gutachten, 21.01.1980, S. 3, StAZH Z 870.518. Herv. d. O. entfernt.
36 Vgl. Protokoll Betriebsausschuss, 16.02.1966, S. 7, StAZHZ866.70; Protokoll Betriebsausschuss,

27.06.1969, S. 5, StAZH Z 866.70; Protokoll Stiftungsrat, 13.01.1971, S. 2, StAZH Z 866.59; Proto-

koll Betriebsausschuss, 29.03.1974, S. 4, StAZH Z 866.71.
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renden–„Gemeinsamen“.Dabei handelte es sich umeine Fallbesprechungmit al-

len an der Erziehung eines Knaben beteiligten Personenwie Gruppenleiter, Lehr-

kraft, Lehrmeister, Behördenmitglied, Eltern sowie dem betroffenen Knaben.37

Die „Gemeinsame“ setzte sich bei den untersuchten Zöglingen aus der Anamnese,

einemZwischenstand der bisherigen Entwicklung sowie Beschlüssen zumweite-

renVorgehen zusammen.NebendenEinträgen inden sogenannten Journal-Blät-

tern, in denen das Erziehungspersonal seine Beobachtungen über den Zögling

währenddesHeimaufenthaltsmehr oderweniger regelmäßig notierte, bilden die

Protokolle der „Gemeinsamen“ den zweiten ,Schauplatz‘, an dem studiert werden

kann, inwieweit die Diagnose POS spezifisches erzieherischesHandeln nach sich

zog. Dass der Grad der im Heim verfügbaren psychologisch-psychiatrischen Ex-

pertise hierfür konstitutiv war, zeigt sich daran, dass POS vor der Anstellung der

Psychiaterin 1975 in keiner „Gemeinsamen“ Erwähnung fand. Zwar hatte der Psy-

chologe bis 1971 für die Anamnese, wie es zu seinen Aufgaben gehörte, sämtliche

Befunde – inklusive POS – aus den überlieferten Gutachten zusammengetragen,

Schlussfolgerungen für erzieherisches Handeln wurden daraus jedoch nicht ab-

geleitet. Das ändert sich mit der Anstellung der Psychiaterin 1975 bloß bedingt.

Zwar erwähnte sie in der ersten „Gemeinsamen“ ein allfällig früher festgestelltes

POS, aber bereits von der zweiten Fallbesprechung an fand die Diagnose in der

Regel keine Erwähnung mehr. Die Wirkung von POS im Heim verlängerte sich

somit mit der festangestellten Psychiaterin bis in die erste „Gemeinsame“, aber

kaum darüber hinaus. Wenn die Psychiaterin – wie in zwei Fällen – doch erzie-

herische Empfehlungen formulierte, dann beschränkten sich diese auf klassische

pädagogische ,Techniken‘, die in keiner Weise exklusiv „POS-Kinder[n]“38 vorbe-

halten gewesenwären:Während sie einmal nahelegte,derErzieher soll die „Grup-

pe“ über die Gründe für das schwierige Verhalten des Zöglings aufklären und von

den„KameradenmehrToleranz verlangen“,39 stellte sie in einemanderenFall fest:

Der Junge sei „wegen seiner Hirnleistungsschwäche insofern handicapiert, als er

durch Druck und Temposteigerung rasch überfordert“ sei, weshalb man ihm im

Lehrbetrieb „mehr Zeit lassen“müsse.40

Aber auch dieMenge an aufgewendetem Schreibmaschinenfarbband für POS

in der „Gemeinsamen“ belegt dessen marginale Bedeutung. Bei den elf diagnos-

tizierten Fällen mit einem durchschnittlichen Heimaufenthalt von drei Jahren

und einer idealerweise zweimal jährlich durchgeführten „Gemeinsamen“ lässt

sich von grob 66 Fallbesprechungen ausgehen. Insgesamt wurde jedoch lediglich

in elf „Gemeinsamen“, also 17% der Fallbesprechungen, POS überhaupt erwähnt.

37 Unpublizierter Jahresbericht Albisbrunn 1978, H.Häberli, 12.10.1979, S. 6, StAZH III LE 7a.
38 Protokoll Arbeitsgruppe Konkordat Jugendmassnahmenvollzug (Kommission Schlegel),

30.01.1981, S. 4, BAR E4112B#1991/201#107*.
39 Journal-Blatt, 29.06.1979, S. 6, StAZH Z 870.499.
40 Journal-Blatt, 26.01.1979, S. 10, StAZH Z 870.475.
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Obwohl die Diagnose zumeist der Grund für die Heimeinweisung war und es

sich um die von der Psychiaterin protokollierte Fallbesprechung u.a. mit der

verantwortlichen Erziehungsperson handelte, wurde POS kaum thematisiert.

Dass POS die erste „Gemeinsame“ in den meisten Fällen nicht ,überlebte‘,

mag daran liegen, dass die Psychiaterin –korrespondierendmit einer der damals

gängigen Lehrmeinungen41 –davon ausging, dass POS sich ,von allein‘ als Teil des

natürlichen Reifungsprozesses abschwächen würde: „Erfahrungsgemäss kann

mit einer zunehmenden Besserung der Hirnleistungsschwäche [...] gerechnet

werden“, notierte sie bei einem der diagnostizierten Knaben.42 Im einzigen Fall

des Samples, in dem sie während vier Jahren bis zum Heimaustritt des Jungen

in den „Gemeinsamen“ POS wiederholt erwähnte, dokumentierte sie geradezu

dieses langsame ,Auswachsen‘. Bei der ersten „Gemeinsamen“ stellte sie beim 16-

jährigen Knaben noch „Hirnleistungsschwäche“ fest und verwies auf das in frü-

heren Gutachten festgestellte „frühkindliche[] POS“.43 Ein Jahr später vermerkte

die Psychiaterin, dass sein „POS immer noch nachweisbar“ sei,44 während sie

zwei Jahre später festhielt,dass sein „ehemaliges POS [...] kaumnoch feststellbar“

sei.45 Kurz vor dem Heimaustritt 1982 lobte sie die hervorragende Entwicklung

des mittlerweile 21-jährigen Knaben undmeinte: „Vom ursprünglich sehr deutli-

chen POS ist praktisch nichts mehr vorhanden.“46 POS verschwand also während

des üblichen Reifungsprozesses; erzieherisch brauchte nicht nachgeholfen zu

werden. Klar wird diese Vorstellung auch, als sie bei einem anderen Jungen

notierte, dass dessen „leichter Hirnschaden“ nicht eindeutig feststellbar sei,

„praktisch“ sei dies jedoch ohnehin „bedeutungslos“.47

4. POS als unpädagogisches Argument

Auf POS als organische Krankheit konnte es konsequenterweise nur wenig päd-

agogische Antworten geben. Es war sogar fraglich, ob die Diagnostizierten über-

haupt in einErziehungsheimgehörtenodernicht vielmehrneueSpezialheime für

sie zu bauen wären. Die Diagnose eignete sich zwar in den Alltagsgeschäften der

Heimleitungen als weiteres Argument neben anderen, umHeimeinweisungen zu

41 Vgl. etwa Katamnesen von Schulkindernmit Verhaltensstörungen,W.Deuchler, 1981, S. 26, Bi-

bliothekMedizinhistorisches Institut Universität Zürich (BMHIZ) DZ21 D485.
42 Journal-Blatt, 14.04.1978, S. 5, StAZHZ 870.475; vgl. auch Journal-Blatt, 11.03.1980, S. 11, StAZH

Z 870.499.
43 Journal-Blatt, 14.04.1978, S. 4 f., StAZH Z 870.475.
44 Journal-Blatt, 10.08.1979, S. 11, StAZH Z 870.475.
45 Journal-Blatt, 13.11.1981, S. 24, StAZH Z 870.475.
46 Journal-Blatt, 12.03.1982, S. 25, StAZH Z 870.475.
47 Journal-Blatt, 07.09.1979, S. 6, StAZH Z 870.498.
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legitimieren, abzulehnen oder das allfällige Scheitern des Erziehungsversuchs zu

erklären.DenpädagogischenAlltag imHeimerreichte POS jedoch bloß amRand.

Diffundierte die Diagnose dennoch – zumeist unsystematisch und punktu-

ell – in die Praxis der Heilpädagogik, setzte sich ihre Schwammigkeit aus dem

medizinischen Diskurs gleichsam fort. Wer von POS betroffen war, wie und ob

sich das überhaupt feststellen ließ und was das für Konsequenzen für die Unter-

bringung ineinemErziehungsheimunddann fürdenerzieherischenAlltaghaben

soll,war alles andere als eindeutig.DieseUndifferenziertheit beschränkte sich je-

doch nicht auf POS, sondern betraf ebenso viele andere Diagnosen aus psychia-

trischenGutachten, fürdieHeimerziehungals ,Therapie‘ verschriebenwurde (vgl.

auch Friedmann 2020, S. 103). Die prototypische ,Wanderung‘ von POS ins Heim

erfolgte über ein psychiatrisches Gutachten, das die Heimeinweisung empfohlen

hatte. Im Heim wurde die frühere Diagnose meist in der ersten Fallbesprechung

protokolliert, spielte dann jedoch während des Heimaufenthalts kaum eine päd-

agogische Rolle.Wie bei anderen psychiatrischen Diagnosen blieb die pädagogi-

sche Praxis weitgehend immun gegen den medizinischen Befund und operierte

vielmehrmit altbekannten pädagogischen Praktiken wie vermehrte Zuwendung,

Geduld, Gespräche, Belohnung oder Bestrafung.

Wie bedeutsam POS als Fremd- und Selbstzuschreibung im Alltag der Zög-

linge war, lässt sich über die Akten kaum erschließen. Wenn ein Knabe, der „Ex-

plorand“48, jedoch begann, Regelverstöße mit seiner Diagnose zu erklären, zeigt

sich an den Reaktionen des Erziehungspersonals, wie POS als Argument in der

pädagogischen Praxis ,dahinbröckelte‘: Nachdem 1980 der Knabe auf dem Weg

ins Antiquitätengeschäft die Diebstähle mit seinem „Hirnschaden“ erklärte, wi-

dersprach der Erzieher. Er meinte zum Zögling, dass es sein möge, dass er „ei-

nen leichten Hirnschaden“ habe, er fände es jedoch „gefährlich“, wenn der Jun-

ge „nun diesen Hirnschaden als Aufhänger für seine Klauereien benütze“.49 Die

Psychiaterin pflichtete dem Erzieher bei und betonte in der „Gemeinsamen“ ein

paar Tage später: Der Knabe würde „glaub[en]“, dass er stiehlt, „weil er an einem

Hirnschaden leide“.50 Was die Psychiaterin bei der ersten „Gemeinsamen“ noch

als „deutliches POS“ beschrieb,51 das so „[]erheblich“war, dass derHeimleiter bei-

nahe die Aufnahme ins Heim verweigerte,52 war als Erklärung des Zöglings zu

einemmedizinischen ,Irrglauben‘ geworden. Der Betroffene zumindest durfte –

im Gegensatz zu den Fachexpertinnen und -experten, die bei Flucht, Diebstäh-

len und sexualisierter Gewalt nicht davor zurückschreckten – die Diagnose nicht

zurErklärungseines rechtswidrigenVerhaltensnutzen.DieEinschätzungdesEr-

48 Psychiatrisches Gutachten, 01.09.1969, S. 5, StAZH Z 870.292.
49 Journal-Blatt, 06.03.1980, S. 10, StAZH Z 870.499.
50 Journal-Blatt, 11.03.1980, S. 11, StAZH Z 870.499.
51 Journal-Blatt, 29.06.1979, S. 5, StAZH Z 870.499.
52 Journal-Blatt, 18.01.1979, S. 3, StAZH Z 870.499.
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ziehers und der Psychiaterin waren gleichwohl konsequent: Wenn POS erziehe-

risch nicht von Belang war, dann konnte es in den Augen der Verantwortlichen

auch keinen Zusammenhang zwischen POS und einem pädagogisch anzugehen-

den Diebstahl geben.Während die Diagnose für Medizinerinnen undMediziner,

Heimleiter und Behörden ein Argument neben anderen bot, um ihr Handeln zu

legitimieren, blieb POS –wie auch dieser Fall zeigt – für die pädagogische Praxis

weitgehend vernachlässigbar.
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